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Satzung zur Regelung des Zugangs zu amtlichen Informationen  
des Landkreises Marburg-Biedenkopf  

(Informationsfreiheitssatzung) 
 
Aufgrund der §§ 5, 30 Nr. 5 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung vom 

01.04.2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2015 (GVBl. S. 618), i. V. 

m. § 81 Abs. 1 Nr. 7 des Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes (HDSIG) 

vom 03.05.2018 (GVBl. S. 82) hat der Kreistag des Landkreises Marburg-Biedenkopf in seiner 

Sitzung am 15.02.2019 die nachfolgende Informationsfreiheitssatzung beschlossen: 

 

 

§ 1 Zweck und Anwendungsbereich 

 

(1) Zweck dieser Satzung ist es, allen Einwohnerinnen und Einwohnern des Landkreises 

Marburg-Biedenkopf und juristischen Personen mit Sitz im Landkreis Marburg-Biedenkopf 

Zugang zu den bei dem Landkreis Marburg-Biedenkopf vorhandenen amtlichen 

Informationen zu ermöglichen.  

 

(2) Der durch diese Satzung begründete Anspruch auf Informationszugang erfasst ausschließlich 

amtliche Informationen in Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises des Landkreises 

Marburg-Biedenkopf. 

 

(3) Die Voraussetzungen unter denen Informationen nach den Absätzen 1 und 2 zugänglich 

gemacht werden können und die dabei zu beachtenden verfahrensrechtlichen Regelungen 

bestimmen sich nach dem durch diese Satzung ausdrücklich und entsprechend für 

anwendbar erklärten Vierten Teil (§§ 80 bis 89) des HDSIG in seiner jeweils gültigen 

Fassung. 

 

 

§ 2 Kosten 

 

(1) Die Erteilung mündlicher und einfacher schriftlicher Auskünfte sowie die Einsichtnahme in 

Dateien und Akten vor Ort sind kostenfrei. 

 

(2) Für alle sonstigen Amtshandlungen aufgrund dieser Satzung werden Kosten (Gebühren und 

Auslagen) nach Maßgabe des Hessischen Verwaltungskostengesetzes (HVwKostG) in der 

Fassung vom 12.01.2004 (GVBl. I S. 36) sowie der Allgemeinen Verwaltungskostenordnung 

(AllgVwKostO) des Landes Hessen vom 11.12.2009 (GVBl. I S. 763) in den jeweils gültigen 

Fassungen erhoben. 

 

 

§ 3 Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

Marburg, den 27.02.2019 

 

Der Kreisausschuss des Landkreises Marburg-Biedenkopf 

 

gez.: 

Kirsten Fründt 

Landrätin 
 

1. Vorstehende Informationsfreiheitssatzung wurde mit Hinweisbekanntmachung in den 
Tageszeitungen und auf der Internetseite des Landkreises vom 28.02.2019 öffentlich bekannt 
gemacht und ist zum 01.03.2019 in Kraft getreten. 
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Auszug aus dem Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG) in der 
Fassung vom 3. Mai 2018 (GVBl. S. 82 (1)) Geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
12. September 2018 (GVBl. S. 570) 

 
 

§ 80 HDSIG – Anspruch auf Informationszugang 
 
(1) Jeder hat nach Maßgabe des Vierten Teils gegenüber öffentlichen Stellen Anspruch auf Zugang 
zu amtlichen Informationen (Informationszugang). Abweichend von § 2 Abs. 2 Satz 1 gelten 
insoweit auch öffentlich-rechtliche Unternehmen, die am Wettbewerb teilnehmen, als öffentliche 
Stellen. Amtliche Informationen sind alle amtlichen Zwecken dienende Aufzeichnungen, 
unabhängig von der Art ihrer Speicherung. Entwürfe und Notizen, die nicht Bestandteil eines 
Vorgangs werden sollen, gehören nicht dazu. 
 
(2) Soweit besondere Rechtsvorschriften die Auskunftserteilung regeln, gehen sie den Vorschriften 
des Vierten Teils vor. 
 
 

§ 81 HDSIG – Anwendungsbereich 
 
(1) Nach Maßgabe des § 2 Abs. 1 bis 3 gelten die Vorschriften über den Informationszugang auch 
für 
1.  den Landtag, nur soweit er öffentlich-rechtliche Verwaltungsaufgaben wahrnimmt und 

auszuschließen ist, dass durch die Gewährung des Informationszugangs die Freiheit des 
Mandats, der Bereich der Abgeordneten- und Fraktionsangelegenheiten sowie die 
Nichtöffentlichkeit von Landtagsberatungen beeinträchtigt wird, 

2.  den Hessischen Rechnungshof, die Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften in 
Hessen, den Landesbeauftragen für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung, soweit sie 
Verwaltungsaufgaben wahrnehmen, die nicht in Zusammenhang mit ihrer Kontroll- und 
Prüftätigkeit stehen, 

3.  die Hessische Datenschutzbeauftragte oder den Hessischen Datenschutzbeauftragten, soweit 
sie oder er allgemeine Verwaltungsaufgaben wahrnimmt, 

4.  die Gerichte, Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsbehörden und sonstige in § 40 Abs. 2 
genannten Stellen sowie Disziplinarbehörden, jedoch nur soweit sie öffentlich-rechtliche 
Verwaltungsaufgaben wahrnehmen und nicht, soweit sie im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit 
handeln, 

5.  Finanzbehörden, nur soweit sie nicht in Verfahren nach der Abgabenordnung tätig werden, 
6.  Universitätskliniken, Forschungseinrichtungen, Hochschulen, Schulen sowie sonstige 

öffentliche Stellen, soweit sie nicht in den Bereichen Forschung und Lehre, 
Leistungsbeurteilungen und Prüfungen tätig werden, 

7.  die Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen der Gemeinden und Landkreise sowie deren 
Vereinigungen ungeachtet ihrer Rechtsform, soweit die Anwendung des Vierten Teils durch 
Satzung ausdrücklich bestimmt wird, 

8.  den Hessischen Rundfunk, soweit er Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt, sowie 
die Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien, soweit sie nicht in den 
Bereichen Zulassung und Aufsicht tätig wird. 

 
(2) Die Vorschriften des Vierten Teils gelten nicht für 
1.  die Polizeibehörden und das Landesamt für Verfassungsschutz, 
2. die Landeskartellbehörde und die Regulierungskammer Hessen, 
3.  die Industrie- und Handelskammern und die Handwerkskammern, 
4.  Notarinnen und Notare. 
 
(3) Soweit ein Informationszugang nach Abs. 1 oder 2 ausgeschlossen ist, gilt dies auch für Datei- 
und Aktenbestandteile, die sich in Dateien oder Akten anderer öffentlicher Stellen befinden. 
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5. Auflage 3 

§ 82 HDSIG – Schutz besonderer öffentlicher und privater Belange 
 
Ein Anspruch auf Informationszugang besteht nicht 
1.  bei Verschlusssachen nach § 2 Abs. 1 des Hessischen Sicherheitsüberprüfungsgesetzes vom 

19. Dezember 2014 ( GVBl. S. 364 ), 
2.  bei Informationen, deren Bekanntwerden nachteilige Auswirkungen haben kann auf 

a) die inter- und supranationalen Beziehungen, die Beziehung zum Bund oder zu einem 
anderen Land, 
b) Belange der äußeren oder öffentlichen Sicherheit, 
c) die Kontroll-, Vollzugs- oder Aufsichtsaufgaben der Finanz-, Regulierungs-, Sparkassen, 
Versicherungs- und Wettbewerbsaufsichtsbehörden oder 
d) den Erfolg eines strafrechtlichen Ermittlungs- oder Strafvollstreckungsverfahrens oder den 
Verfahrensablauf eines Gerichts-, Ordnungswidrigkeiten- oder Disziplinarverfahrens, 

3.  bei einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis unterliegenden Datei- oder Akteninhalten, 
4.  bei zum persönlichen Lebensbereich gehörenden Geheimnissen oder Betriebs- oder 

Geschäftsgeheimnissen, sofern die betroffene Person nicht eingewilligt hat oder 
5.  soweit ein rein wirtschaftliches Interesse an den Informationen besteht. 
 
 

§ 83 HDSIG – Schutz personenbezogener Daten 
 
Der Informationszugang zu personenbezogenen Daten ist nur dann und soweit zulässig, wie ihre 
Übermittlung an eine nicht öffentliche Stelle zulässig ist. 
 
 

§ 84 HDSIG – Schutz behördlicher Entscheidungsprozesse 
 
(1) Der Antrag auf Informationszugang kann abgelehnt werden für Entwürfe zu Entscheidungen 
sowie für Arbeiten und Beschlüsse zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung, soweit und solange durch 
die vorzeitige Bekanntgabe der Informationen der Erfolg der Entscheidung oder bevorstehender 
behördlicher Maßnahmen vereitelt würde. Nicht der unmittelbaren Entscheidungsvorbereitung nach 
Satz 1 dienen regelmäßig Ergebnisse der Beweiserhebung und Gutachten oder Stellungnahmen 
Dritter. 
 
(2) Der Antrag auf Informationszugang ist abzulehnen, 
1.  wenn die Bekanntgabe der Information den Kernbereich der Willens- und 

Entscheidungsbildung der Landesregierung betrifft, oder 
2.  zu Protokollen vertraulicher Beratungen. 
 
In den Fällen des Satz 1 besteht nach Abschluss des Entscheidungsprozesses Anspruch auf 
Informationszugang zu den Ergebnisprotokollen, soweit sie nicht vertraulich sind. 
 
 

§ 85 HDSIG – Antrag 
 
(1) Ein Informationszugang wird auf Antrag bei der Stelle, die über die begehrten Informationen 
verfügt (informationspflichtige Stelle) gewährt. Ist die angerufene Stelle nicht die 
informationspflichtige Stelle, soll sie der antragstellenden Person die informationspflichtige Stelle 
benennen. 
 
(2) Im Antrag sollen die begehrten Informationen möglichst genau umschrieben werden. Ein 
Antrag, der auf allgemeines Behördenhandeln gerichtet ist und sich auf Informationen bezieht, die 
aus einer Vielzahl von Aktenvorgängen oder Informationsträgern zusammengetragen werden 
müssen, kann abgelehnt werden, wenn der Informationszugang nur mit unverhältnismäßigem 
Verwaltungsaufwand möglich wäre. Sofern der antragstellenden Person Angaben zur 
Umschreibung der begehrten Informationen fehlen, ist die angerufene informationspflichtige Stelle 
zur Beratung verpflichtet. 
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(3) Betrifft der Antrag Daten Dritter im Sinne der §§ 82 und 83, muss er begründet werden. 
 

 

§ 86 HDSIG – Verfahren bei Beteiligung Dritter 
 
Die informationspflichtige Stelle gibt einem Dritten, dessen Belange durch den Antrag auf 
Informationszugang berührt sind, schriftlich Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb eines 
Monats, sofern Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass er ein schutzwürdiges Interesse am Ausschluss 
des Informationszugangs haben kann. Die Einwilligung des Dritten zum Informationszugang der 
antragstellenden Person gilt als verweigert, wenn sie nicht innerhalb eines Monats nach Anfrage 
durch die zuständige Stelle vorliegt. 
 
 

§ 87 HDSIG – Entscheidung 
 
(1) Die informationspflichtige Stelle hat unverzüglich, spätestens innerhalb eines Monats, in den 
Fällen des § 86 spätestens innerhalb von drei Monaten nach Eingang des hinreichend bestimmten 
Antrags zu entscheiden. In den Fällen des § 86 ist die Entscheidung auch dem Dritten bekannt zu 
geben. 
 
(2) Soweit dem Antrag stattgegeben wird, sind die Informationen innerhalb der in Abs. 1 Satz 1 
genannten Frist zugänglich zu machen. In den Fällen des § 86 darf der Informationszugang erst 
gewährt werden, wenn die Entscheidung dem Dritten gegenüber bestandskräftig ist oder die 
sofortige Vollstreckung angeordnet wurde und seit der Bekanntgabe der Anordnung an den Dritten 
zwei Wochen verstrichen sind. 
 
(3) Die Ablehnung oder teilweise Ablehnung des beantragten Informationszugangs ist innerhalb der 
in Abs. 1 Satz 1 genannten Frist schriftlich bekannt zu geben und zu begründen. Darüber hinaus ist 
mitzuteilen, ob und wann ein Informationszugang ganz oder teilweise zu einem späteren Zeitpunkt 
voraussichtlich möglich sein könnte. 
 
(4) Können die Informationen nicht oder nicht vollständig innerhalb der in Abs. 1 Satz 1 genannten 
Fristen zugänglich gemacht werden oder erfordern Umfang oder Komplexität eine intensive 
Prüfung, so kann die informationspflichtige Stelle die Frist um einen Monat verlängern. Die 
antragstellende Person ist über die Fristverlängerung unter Angabe der maßgeblichen Gründe 
schriftlich zu informieren. 
 
(5) Für Streitigkeiten nach diesem Teil des Gesetzes ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben. Ein 
Vorverfahren nach § 68 der Verwaltungsgerichtsordnung findet nicht statt. 
 
 

§ 88 HDSIG – Kosten 

 
(1) Die Erteilung mündlicher und einfacher schriftlicher Auskünfte sowie die Einsichtnahme in 
Dateien und Akten vor Ort nach dem Vierten Teil dieses Gesetzes sind kostenfrei. Für sonstige 
Amtshandlungen nach diesem Teil werden Kosten (Gebühren und Auslagen) nach Maßgabe des 
Hessischen Verwaltungskostengesetzes erhoben. Von § 9 des Hessischen Verwaltungskosten-
gesetzes gelten nur Abs. 1 Satz 1 Nr. 6, insoweit mit der Maßgabe, dass Auslagen für 
Ausfertigungen, Abschriften und Kopien 0,20 Euro je Seite nicht überschreiten dürfen, und Abs. 5. 
Die Gebühren sind auch unter Berücksichtigung des Verwaltungsaufwandes so zu bemessen, dass 
die antragstellenden Personen dadurch nicht von der Geltendmachung ihres 
Informationsanspruchs nach § 80 Abs. 1 abgehalten werden.  
 
(2) Im Fall des § 81 Satz 1 Nr. 6 werden Kosten nach Maßgabe der Satzung erhoben.  
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5. Auflage 5 

§ 89 HDSIG – Die oder der Hessische Informationsfreiheitsbeauftragte 

 
(1) Jeder, der sich in seinem Recht nach dem Vierten Teil verletzt sieht, kann unbeschadet 
anderweitiger Rechtsbehelfe die Hessische Informationsfreiheitsbeauftragte oder den Hessischen 
Informationsfreiheitsbeauftragten anrufen. 
 
(2) Die Aufgabe der oder des Hessischen Informationsfreiheitsbeauftragten wird von der oder dem 
Hessischen Datenschutzbeauftragten wahrgenommen. 
 
(3) Die auskunftspflichtigen Stellen sind verpflichtet, die Hessische Informationsfreiheitsbeauftragte 
oder den Hessischen Informationsfreiheitsbeauftragten und ihre oder seine Beauftragten in der 
Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Der oder dem Hessischen 
Informationsfreiheitsbeauftragten ist dabei insbesondere 
1.  hinsichtlich des Anliegens, dessentwegen sie oder er angerufen wurde, Auskunft zu erteilen 

und Einsicht in betreffenden Dateien und Akten zu verschaffen und 
2.  Zutritt zu den Diensträumen zu gewähren. 
 
Stellt die oder der Hessische Informationsfreiheitsbeauftragte Verstöße gegen die Vorschriften des 
Vierten Teils fest, kann sie oder er ihre Behebung in angemessener Frist fordern. Darüber ist die 
zuständige Aufsichtsbehörde zu unterrichten. 
 
(4) Zum 31. Dezember jedes Jahres hat die oder der Hessische Informationsfreiheitsbeauftragte 
dem Landtag und der Landesregierung einen Bericht über ihre oder seine Tätigkeit vorzulegen. Die 
Landesregierung legt ihre Stellungnahme zu dem Bericht dem Landtag vor. 

 


